
Von:  
Gesendet: Mittwoch, 31. August 2022 13:37 
An: marktregeln <marktregeln@e-control.at> 
Cc:  
Betreff: Stellungnahme der Gas Connect Austria GmbH zu GMMO-VO und Erdgas- Clearingentgelt-
Verordnung an E-Control 
 
Sehr geehrte Damen und Herren;  
 
anbei finden Sie die hiermit binnen offener Frist eingebrachte Stellungnahme der Gas Connect Austria 
GmbH zu den vorliegenden Begutachtungsentwürfen der GMMO-VO und der Erdgas- Clearingentgelt-
Verordnung. Wie Sie feststellen werden, bewerten wir die angedachten Neuerungen der GMMO-VO 
durchwegs als positiv; bezüglich der Erdgas- Clearingentgelt-Verordnung erachten wir eine 
Obergrenze des Handelsumsatzes als erforderlich, um die Angemessenheit dieses Entgelts zu 
gewährleisten. 
 
 
I. Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf der GMMO-VO 2020- 2. Novelle 2022: 

 
ad § 25 Abs 3: Wir begrüßen die ergänzende Bestimmung, wonach eine Differenzierung der Umlagen-
Höhe für allokierte Ausspeisungen an Endverbraucher und für die Gesamtsumme der 
ausspeisebezogenen Allokationskomponenten gem. § 21 (1) nun zulässig ist. 
 
ad § 31 a (2): Hier liegt offensichtlich ein redaktionelles Versehen vor. Richtigerweise müsste der Text 
wohl auf Tagesunausgeglichenheiten Bezug nehmen. Der guten Ordnung halber ist darauf 
hinzuweisen, dass auch in den Erläuterungen der Begriff fälschlicherweise verwendet wird und 
entsprechend umzuformulieren wäre. 
 
ad §§ 40 (3), (4), (7) und 41 (1) Z 2: Wir begrüßen die ergänzenden Bestimmungen: Die zusätzlich 
geschaffene Möglichkeit, Gasmengen zur Versorgung von Kunden in den Marktgebieten Tirol und 
Vorarlberg nun auch an Einspeisepunkten des angrenzenden vorgelagerten Marktgebiets zu 
übergeben, ermöglicht es, die Marktgebiete Tirol und Vorarlberg auch direkt über den österreichischen 
Virtuellen Handelspunkt, z.B. unter Inanspruchnahme der TRUD!Y-Dienstleistung, anzuspeisen. Diese 
Regelung bietet mehr Flexibilität für die Marktgebiete, insbesondere mit Blick auf ihre 
Versorgungssicherheit! 
 
 
II.  Stellungnahme zum Begutachtungsentwurf der Erdgas- Clearingentgelt-Verordnung 2021 

– Novelle 2022: 
 
ad § 2 Z 3 (neu): Um die Attraktivität von Österreich als Transitmarkt aufrechtzuerhalten empfehlen wir 
dringend, eine angemessene, den Aufwand der Bilanzierungsstelle berücksichtigende Obergrenze 
des Handelsumsatzes als Berechnungsgrundlage für das Clearing-Entgelt einzuziehen.  
 
 
Vielen Dank! 
 
Liebe Grüße 
 
Marcus Willmann 
 
Mag. Marcus Willmann 
Leiter Rechtsabteilung 
 
GAS CONNECT AUSTRIA GmbH 
Peak Vienna 
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1210 Wien; Österreich 
 
www.gasconnect.at 


